
 

 

Gemeinde Jade                     Jade, 04.11.2021 
Der Bürgermeister 
 
 
Beschlussvorlage 
 

Bildung und Besetzung der Ratsausschüsse sowie Zuteilung der Ausschussvorsitze 

 

Beratungsablauf:   

18.11.2021 Gemeinderat Entscheidung 

 
Nach § 71 (1) NKomVG kann die Vertretung aus der Mitte der Abgeordneten beratende Aus-
schüsse bilden. Weiter kann beschlossen werden, dass zusätzlich andere Personen Mitglieder 
der Ausschüsse sein können. Neben dem nach § 110 NSchulG gesetzlich vorgeschriebenen 
Schulausschuss sind alle anderen Ausschüsse, wie sie in der abgelaufenen Ratsperiode in 
der Gemeinde Jade vorhanden waren, freiwillig. 
 

1. Bildung der Ausschüsse und Festlegung der Anzahl der Sitze: 

 
Vor dem Hintergrund der sparsamen und wirtschaftlichen Verwendung der Haushaltsmittel ist 
die Bildung der Ausschüsse wie auch deren Sitzanzahl zu betrachten. 
 
Aus Sicht der Verwaltung wird daher vorgeschlagen, keine Veränderungen bei der Anzahl der 
Fachausschüsse und der Zahl der Abgeordneten vorzunehmen. 
 
Die Verwaltung schlägt daher folgende Ausschüsse vor: 
 

- Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus 
- Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt  
- Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales 
- Feuerwehrausschuss 

 
Die Besetzung sollte wie bisher mit 5 Ratsmitgliedern erfolgen. 
 
Daneben wird vorgeschlagen, folgende weitere Mitglieder vorzusehen. 
 

1. Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales 
 

- 1 Elternvertreter/in der Grundschulen (mit Stimmrecht gem. NSchulG)   
 - 1 Lehrervertreter/in der Grundschulen (mit Stimmrecht gem. NSchulG)  
 *  die Schulleiter der Grundschulen   
 *  die Leitungen der kommunalen Kindertagesstätten, der Ev.-Luth. Kindertages-

stätte Strandläufer sowie ein Vertreter der Krippe Kleiner Stern  
 *  1 Elternvertreter/in der kommunalen Kindergärten   
 *  die Gleichstellungsbeauftragte 
 
 Die mit einem * gekennzeichneten Personen werden als Sachverständige ohne 

Stimmrecht zu den entsprechenden Tagesordnungspunkten geladen.  
 
2. Feuerwehrausschuss 

 
* Gemeindebrandmeister 
* je ein Ortsbrandmeister der Ortswehren  
* Gemeindejugendfeuerwehrwart und Ortsfeuerwehrwart 
  
 



 

 

 
 

2. Sitzverteilung 

 
Die Sitzverteilung der Ratsmitglieder erfolgt nach der beschlossenen Änderung des NKomVG 
nach § 71 NKomVG nach dem d´Hondtschen -  Höchstzahlverfahren (Berechnung siehe un-
ten). Grundlage sind die zum Zeitpunkt des Versandes der Unterlage bekannte Fraktionen, 
Gruppen oder Einzelbewerber. 
 

Gruppe: CDU/FDP      

      

Zusammensetzung Fachausschüsse d´Hondt    

      
Stand: 20.10.2021  UWG    CDU/FDP   SPD  Grüne 

 

        

Sitze im Gemeinderat 

                                               
7                           3                  3                  3      

Divisor       
1                              7,00                3,00         3,00         3,00      

2                              3,50                1,50         1,50         1,50      

3                              2,33                1,00         1,00         1,00      

4                              1,75                0,75         0,75         0,75      

      

Besetzung 1 UWG     

 2 UWG    

 3 Losentscheid Die Grünen/ CDU + FDP / SPD  

 4 Losentscheid Die Grünen/ CDU + FDP / SPD  

 5 Losentscheid Die Grünen/ CDU + FDP / SPD  

      

      
ggfs. nicht berücksichtigte Fraktion kann Grundmandat nach § 71 Abs. 4 NKomVG entsenden 

(nicht stimmberechtigt). 
 

 

 
Ein Losentscheid ist vom Ratsvorsitzenden vorzunehmen. 

 
Anschließend ist die namentliche Besetzung durch die Gruppen bzw. Fraktionen vorzuneh-
men. Danach sind die Sitzverteilung und die Ausschussbesetzung durch Beschluss festzu-
stellen. 
 
 

3. Ausschussvorsitze 

 
Der Zugriff auf die Ausschussvorsitze erfolgt gem. § 71 (8) NKomVG nach dem Höchstzahl-
verfahren nach d´Hondt. Die Zugriffsreihenfolge stellt sich wie folgt dar. Grundlage sind die 
zum Zeitpunkt des Versandes der Unterlage bekannte Fraktionen, Gruppen oder Einzelbewer-
ber. 

 
 
 



 

 

Gruppe: CDU/FDP      

      

Reihenfolge der Zugriffe d´Hondt    

      
Stand: 20.10.2021  UWG    CDU/FDP  SPD  Grüne 

 

        
Sitze im Gemeinderat              7                           3                  3                  3      
Divisor       

1     7,00                3,00         3,00         3,00      

2     3,50                1,50         1,50         1,50      

3     2,33                1,00         1,00         1,00      

4     1,75                0,75         0,75         0,75      

      

Zugriffsreihenfolge 1 UWG     

 2 UWG    

 3 Losentscheid Die Grünen/ CDU + FDP / SPD  

 4 Losentscheid Die Grünen/ CDU + FDP / SPD  

      

Ausschussvorsitze      

WUFA      

APBU      

BKSA      

FwA      
 
 

Ein Losentscheid ist vom Ratsvorsitzenden vorzunehmen. In der abgelaufenen Ratsperiode 
wurden auch stellvertretende Ausschussvorsitzende benannt. 

 
 

4. Verfahren: 

 
Zunächst benennen die Gruppen und Fraktionen die Ausschussmitglieder entsprechend der 
v.g. Sitzverteilung. Im zweiten Schritt erfolgt der Zugriff auf die Ausschussvorsitze in der un-
ter 3. ermittelten Reihenfolge. 
 
Zum Abschluss stellt der Rat der Gemeinde Jade sie Sitzverteilung in den Ausschüssen, die 
Benennung der Ausschussmitglieder und die Ausschussvorsitze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Beschluss: 
 
Der Rat der Gemeinde Jade stellt die nachfolgende Bildung der Ausschüsse, die Sitzverteilung 
und die Benennung der Ausschussmitglieder und die Ausschussvorsitze fest: 
 
a) Ausschussbildung 
 

- Ausschuss für Wirtschaft, Finanzen und Tourismus 
- Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt  
- Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales 
- Feuerwehrausschuss 

 
b) Bestimmung der hinzugezogenen Ausschussmitglieder 
 
 

1. Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales 
 

1 Elternvertreter/in der Grundschulen (mit Stimmrecht)   
1 Lehrervertreter/in der Grundschulen (mit Stimmrecht)  
* die Schulleiter der Grundschulen   
* die Kindergartenleiterinnen der kommunalen Kindergärten und des evangelischen 

Kindergartens  
* 1 Vertreterin der Krippe Kleiner Stern  
* 1 Elternvertreter/in der kommunalen Kindergärten   
*  die Gleichstellungsbeauftragte  
 
Die mit einem * gekennzeichneten Personen werden als Sachverständige ohne 
Stimmrecht zu den entsprechenden Tagesordnungspunkten geladen.  

 
2. Feuerwehrausschuss 
 

* Gemeindebrandmeister 
* je ein Ortsbrandmeister der Ortswehren  
* Vertreter der Jugendfeuerwehr (Gemeindejugendfeuerwehrwart und Ortsjugendfeu-

erwehrwart) 
 
 
c) Benennung der Ausschussmitglieder durch die Fraktionen bzw. Gruppen 

 
 

1. Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
2. Feuerwehrausschuss 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. Wirtschafts – und Finanzausschuss 
 

 

 

 

 

 

 
 

4. Planungs-, Bau- und Straßenausschuss 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

d) Zugriff auf die Ausschussvorsitze 
 

 
1. Zugriff: 

 

Fraktion / Gruppe UWG 

Ausschuss  

Benennung des / der Vorsitzenden  

Benennung des/ der  stv. Ausschussvorsitzenden  

 
 
  



 

 

2. Zugriff:  
  

Fraktion / Gruppe UWG 

Ausschuss  

Benennung des / der Vorsitzenden  

Benennung des/ der  stv. Ausschussvorsitzenden  

 
 
 

3. Zugriff:  
 

Fraktion / Gruppe Losentscheid Die Grünen/ CDU 
+ FDP / SPD 

Ausschuss  

Benennung des / der Vorsitzenden  

Benennung des/ der  stv. Ausschussvorsitzenden  

 
 

4. Zugriff:  
 

Fraktion / Gruppe Losentscheid Die Grünen/ CDU 
+ FDP / SPD 

Ausschuss  

Benennung des / der Vorsitzenden  

Benennung des/ der  stv. Ausschussvorsitzenden  

 
 


